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einige ergänzende Aussagen zu machen und die
Einflüsse der Brunschen Revolution neu abzuwägen.

Ein spezielles Kapitel wurde einer vergleichenden
Analyse der zürcherischen Adelstürme mit den
italienischen «torri gentilizie» eingeräumt.

Turm und Wighus

Begriffs- und Funktionsklärung

Im Mittelalter begegnen wir verschiedenen Bezeichnungen

für hölzerne und steinerne Wohn- und
Wehrbauten, ohne die Begriffe und die damit verbundene
Funktion eindeutig voneinander abgrenzen zu können.
Neben den allgemeinen Bezeichnungen, wie «domus»
oder «hus», wäre vorerst eine Vielfalt von
Benennungen auf ihren typologischen Wert hin zu untersuchen.

Als wesentliche Erleichterung für die Klassifizierung

und zugleich als eines der hervorstechendsten
Merkmale ist der Umstand zu betrachten, daß die
Adelstürme ausnahmslos in Stein ausgeführt wurden
und höchstens über hölzerne An- oder Aufbauten
verfügten. Neben der königlichen Pfalz zählen die Adelstürme

zu den ältesten profanen Gebäuden der Stadt.
Von 1054 bis 1172 findet dieselbe als «palatium» oder
«aula» in den Urkunden Erwähnung. Im Jahre 1037
wird ein Tausch von Grundstücken zwischen der Abtei

und Cundilo in einem Steinhaus vollzogen. Dabei
wird es sich eher um die Pfalz handeln, da die
genannte «lapidea domus castri» zu diesem Zeitpunkt
wohl schwerlich mit dem nachmaligen Hottingerturm
in Verbindung gebracht werden kann. Für Herzog
Hermann, den Vogt Ulrich und den Grafen des
Zürichgaus, Eberhard, welche als Zeugen auftreten, wäre
es jedenfalls der angemessenere Ort gewesen. In der
Folge werden neben den bekannten Adelstürmen bis
ins 13. Jahrhundert noch zehn weitere Steinhäuser
erwähnt. Der Hottingerturm als eines der eindrücklichsten

Beispiele für zürcherische Profanturmbauten wird
bald als «domus», bald «turris», sowohl «curia» als
auch «domus seu turris» bezeichnet. Für die Stadt des
Früh- und Hochmittelalters, welche in mancher
Hinsicht den Charakter einer Großburg hatte, besaß jeder
steinerne Bau den Wert einer zusätzlichen Befestigung,
die maßgeblich zur Verstärkung bereits vorhandener
Verteidigungssysteme wie Mauerzüge, Palisadenreihen
und Erdwälle beitrugen.

Die zunehmende Verwendung von Stein als
Baumaterialanstelle des bisher üblichen Holzes ist nicht nur
aus Gründen besserer Haltbarkeit und aus demWunsch
nach größerer Sicherheit heraus zu interpretieren, in
gleichem Maße hat ein gesteigertes Selbstbewußtsein
dazu beigetragen, welches auf der festumrissenen Stellung

des Adels im Reiche und in der Kreuzzugserfahrung
beruhte. In der Zeit des 11. und 12. Jahrhunderts

waren die Besitzer der Steinhäuser ritterlichen Standes
und rekrutierten sich aus den Kreisen des hohen und
des Ministerialadels. Erst im Verlaufe des 13. und 14.
Jahrhunderts machten sich freizügigere Tendenzen
bemerkbar, welche den Besitz von Steinhäusern allen
vermögenden Schichten und selbst den zu Ansehen
gelangten Bauern erschlossen. Die Adelstürme als ein
Typus mittelalterlichen Burgenbaus gehören im
allgemeinen zur Kategorie der Wohntürme, deren Gebäu-
lichkeiten sowohl zur Verteidigung als zur Wohnung
dienen konnten. Der massive, in rohen oder behaue-
nen Steinen erbaute Turm wurde zum Symbol der
weltlichen Macht und stellte sich so den aufragenden

Kirchtürmen der Romanik und Gotik als ebenbürtiger

Repräsentant zur Seite.
Neben den wenig differenziert zur Anwendung

gelangenden Bezeichnungen wie «turris» und «turn»
drängt sich eine eingehendere Analyse des Begriffes
«Wighaus» auf. Stauber-Pfenninger setzt in Anlehnung

an Voegelin «Wighaus», «Propugnacula» und
«Kriegshaus» gleich. Bereits der Begriff «Propugna-
culum» ist mit einiger Vorsicht anzuwenden, weil
darunter zumeist nur Verteidigungsvorrichtungen, welche
in Verbindung mit weiteren Gebäulichkeiten stehen,
gemeint sind (Zinnen, Schutzwall, Schießerker usw.).
Wenn Schweizer noch zögert, das Wighaus mit den
Adelstürmen zu identifizieren, so treten bei Largiadèr
Rittertürme und Wighäuser als gleichwertig auf. Im
mittelhochdeutschen Sprachgebrauch bedeutet «wie»
soviel wie Kampf oder Schlacht. «Wigen» im Sinne
von aufwiegeln, zum Kampfe stimmen, hat sich noch
im heutigen Wortschatz erhalten.

Auch Wortzusammensetzungen, Eigennamen und
der adjektivische Gebrauch des Wortes sind bekannt.

Niemand soll «keinen wighaften buw han, denne
dem es ein landvogt gan ...»

Es «soll inert den zilen niemand einkeinn wighaften
bu buwen wann mit der Herzogen (v. Österreich)

wyllen oder die es von inem hond».
Im Gebiet der deutschen Schweiz ist «wie» als

Bestandteil eines Wortes, welches im weitesten Sinne
gleichbedeutend mit Burg zu setzen ist, erstmals in
einer Urkunde von 1180 für den Bischof von Basel
anzutreffen.

«Hoc eciam iamdicto loco et a prineipibus
ibidem congregatis iudicatum est, nulli persone li-
cere municionem aliquam novam que vulgo dici
possit wiebore in civitate prêter ipsius episcopi
voluntatem vel erigere vel ereetam tenere.»
[Nochmals wird erklärt, nachdem es vor geraumer

Zeit vor versammelten Vornehmen schon
gesagt worden war, daß es niemandem erlaubt
ist, in der Stadt irgendeinen neuen Turm - der
allgemein «wiebore» genannt wird -, außer mit
der Erlaubnis des Bischofs, zu errichten oder
einen errichteten innezuhaben.]

Darin beurkundet Kaiser Friedrich I. nebst anderen
Privilegien dem Bischof das Recht, den Bau und den
Unterhalt von «Wigburgen» zu untersagen. Diese
Maßnahme war gegen den Adel gerichtet, welcher
ohne bischöfliche Genehmigung innerhalb der Stadt
seine Stadtfestungen errichten wollte. Damit zählt die
Wigburg zu den Adelstürmen und ist als solche unter
die Wohntürme einzureihen. Trotz teilweise vorhandenen

Anbauten ist der reine Wehrturm unter den
zürcherischen Adelstürmen nicht nachzuweisen. Für
Zürich liegen nur zwei Belege für den Begriff «Wighaus»

vor, von «Wigburgen» ist in keiner der bisher
erfaßten Urkunden die Rede. In den Stadtbüchern
wird 1323 bei einer Verordnung über zu erhebende
Schiffszölle ein Wighaus erwähnt.

«... der git von ieden nawem I mark und git der
nawe X ß so er us wil, und dem, so des wyrhuses
(wyghus) enpfliget III d. das er in uslasset. »

Der hier mit «Wighaus» und «Wyrhus» umschriebene

Wellenbergturm in der Limmat gehörte zu den
markantesten der alten Stadttürme. Zur Zeit der
Verordnung von 1323 mußte jedermann, der die Stadt auf
dem Schiffsweg verließ, beim Wellenberg einen Zoll
für die ausgeführten Waren und zugleich eine Gebühr
für den Unterhalt des Turmes entrichten. «Wyrhus»
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bedeutet Weiherhaus oder Wasserburg, die Bezeichnung

«Wighus» erinnert an die Aufgabe des Turmes,
die Stadt vor Angriffen von der Seeseite zu schützen.
Um 1375 wurde er bereits «des Zollners Haus» und
einige Zeit später «Thurmhaus» genannt. Die ur¬

sprünglichen Benennungen «Wyrhus» und «Wyghus»,
welche schon zur Zeit ihrer erstmaligen Eintragung
ins Stadtbuch ziemlich archaisch anmuteten, gerieten
nachträglich endgültig in Vergessenheit. Noch
verschiedentlich gelangte dieselbe Bezeichnung, ihres tat-
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sächlichen Gehaltes entkleidet, für Zollstationen und
Zollhäuser zur Anwendung.

«Item des zollers halb am wighüsel do were der
herren meinung, das sich der doselbs bi dem
andern zoller im huse enthalten solt als bisdar.»

Die Vermutung, daß es sich beim Wellenberg um
einen Adelsturm des im 13. Jahrhundert in Zürich
seßhaften Rittergeschlechtes Wello handle, läßt sich
mit ziemlicher Sicherheit widerlegen. Als letzte
Interessenvertreterin des Geschlechtes ist uns Anna Bilgeri
bekannt, die Witwe des Ritters Konrad Wello, der
1266 starb. Noch 1256 besaßen die Wello in der Kirchgasse

ein Haus. Wenn Anna Bilgeri tatsächlich ihren
Sohn Johannes Wello überlebt hätte, so wäre mit
ihrem Tode 1304 das Erbe den Bilgeri zugefallen. Diese
hätten bestimmt von ihrem Recht Gebrauch gemacht,
denn der Turm bildete neben seinem militärischen
Wert eine vorzügliche Einnahmequelle. Im gleichen
Jahre aber wird der Wellenberg im Richtebrief als
Gefängnis erwähnt. So ist seinem öffentlichen Charakter
als Stadtturm entschieden der Vorrang einzuräumen,
zumal aus dieser Zeit noch keine Übernahmen von
Adelstürmen durch die Bürgerschaft bekannt sind und
er schon zu allem Anfang als Wehrturm gedacht und
erbaut worden war. Wie die Notiz von 1323 besagt,
war der Wellenberg ein Wighaus im Sinne eines eigentlichen

Kampfhauses. Dieselbe Bezeichnung finden wir
für die Wachttürme in der Umgebung Luzerns und mit
gleicher Bedeutung auf dem Brünig.

Auch der zweite Beleg aus dem Richtebrief erlaubt
es nicht, eine Identität von Adelsturm und Wighaus
anzunehmen. In dieser wiedergegebenen Verordnung
wird für ein Vergehen ein Bannkreis festgelegt, außerhalb

dessen sich der Schuldige aufzuhalten hat.
«Swa deheinen burger wird du stat verbotten
umb unzuht, und wirf der selbe schuldig der stat
dri mark ze buoze ald drobe, der soi die stat und
ouch die vorstette miden, als die w(a)sser sil-
brugge hie disenthalben anvahet, und dar noch
al umbe die stat zallen torn, als der burger wig-
huser und ir hengste stuonden ald noch stant.»

Als Grenzen des Bannkreises werden die Sihl und
die darüberführende Brücke, alle Stadttore, der «burger

wighuser» und der Bereich der ehemaligen oder
noch bestehenden Pferdeweiden der Bürger angegeben.

«Hengste» muß trotz verschiedenen
Deutungsmöglichkeiten mit «Pferde» wiedergegeben werden,
um so den gedanklichen Rahmen der Verordnung
nicht zu sprengen. Die Wendung «stuonden ald noch
stant» findet ihre Erklärung darin, daß sich die
sogenannte «dritte» Stadtbefestigung noch im Bau
befand und es wohl möglich war, daß nun diese oder
jene Grünfläche, welche ursprünglich außerhalb der
Stadt gelegener Weidegrund gewesen war, nun in die
Befestigungsanlagen einbezogen wurde. Wenn der
angegebene Bannkreis die Grenze des städtischen
Hoheitsgebietes angeben sollte, so bildeten die Tore, die
Mauerzüge und die Stadttürme eine weithin sichtbare
Abschrankung. Die im Zusammenhang mit den Toren
kollektiv hervorgehobenen «wighuser der burger» sind
nichts anderes als die bereits stehenden Stadttürme.
Die andernorts im Richtebrief möglicherweise
angeführten Adelstürme werden als «vestu hus» bezeichnet.

Es zeigt sich wiederum, daß es sich bei «Wighaus»

um ein altes Wort handelt, welches im täglichen
Sprachgebrauch verlorenging oder nur mit gewandeltem

Sinnesgehalt erhalten blieb. Die Stadttürme werden

innerhalb des gleichen Schriftstückes später kon-
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Zürich Grimmenturm. Ansicht von der Unteren Zäune
her. Im Hintergrund die Predigerkirche.

sequent als «turne» angegeben. Der kompilatorische
Aufbau dieser Gesetzessammlung brachte es mit sich,
daß Bestimmungen unterschiedlichen Alters innerhalb
desselben Werkes gesammelt worden waren. Der in
Anlehnung an Zürich entstandene Richtebrief von
Schaffhausen nahm die zitierte Verfügung, welche als

einzige die «wighuser» nennt, nicht auf.
Die Wighäuser verkörpern den reinen Typus des

Wehrturmes und des Kampfhauses, wie sie uns in den
Stadttürmen und den an strategisch wichtigen Punkten
erbauten Wachthäusern begegnen. Somit können die
Adelstürme als Wohntürme den Wighäusern nicht
gleichgesetzt werden, zumal schon in der Zeit «Wighaus»

einen speziellen Terminus technicus darstellte.
Anders verhält es sich mit den Wigburgen Adelstürme,

Rittertürme), deren Funktion anhand des
bereits erwähnten Verbotes von 1180 einigermaßen
erläutert werden kann. Als Stadtherr war der Bischof
darauf bedacht, die Macht der Bürgerschaft zu
begrenzen und die Ambitionen des Adels niederzuhalten.

Die Bürgerschaft ihrerseits sah es nicht ungern,
wenn die sich ausbreitenden Vorstädte durch feste
Bollwerke, wie sie die Adelstürme waren, einen
zusätzlichen Schutz erhielten. Die Adelstürme sind im
wesentlichen Ausdruck einer frühen Ausbreitungs-
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phase der Stadt und dürfen als Zeichen einer anfänglich

guten Zusammenarbeit zwischen Stadtadel,
Geistlichkeit und Bürgertum betrachtet werden. Wenn in
Basel der Bischof dieser Entwicklung Einhalt gebot,
so war sein Vorgehen in erster Linie gegen den Adel
gerichtet. Die Bürgerschaft wurde dabei mitbetroffen,
weil sie, sich anfänglich noch um den Stadtadel scharend,

nun der direkten Präsenz der oftmals wichtigsten

Zwischenträger städtischer Unabhängigkeit
beraubt wurde.

Turmbau im mittelalterlichen Rechtsdenken

Bei den bisherigen Arbeiten über den Problemkreis
«Adelstürme» wurde der rechtliche Standpunkt
weitgehend vernachlässigt. Doch zeigt es sich gerade hier,
welche wertvollen Aufschlüsse der Einblick in das
mittelalterliche Rechtsdenken zu vermitteln vermag.
Es ist um so erstaunlicher, mit welcher Selbstverständlichkeit

sich neuere Arbeiten über diese Gegebenheiten
hinwegsetzen können, ohne auch nur einen Versuch
einer rechtlich-funktionellen Deutung unternommen
zu haben. Die Vorstellung, daß zur Zeit des 12.
Jahrhunderts Adelstürme nach freiem Ermessen der
Ritterschaft im Vorfeld der Stadt aufgestellt worden seien,
entspricht schon aus rechtlichen Gründen kaum den
Tatsachen. -*#äfli

Als Inhaber des Befestigungsrechts tritt im Früh-
und Hochmittelalter vor allem der König auf. Es ist
auffallend, daß bei der Erteilung dieses Regals in
erster Linie die geistlichen Herren als dessen Nutznießer
erscheinen. Die frühesten Privilegien datieren aus dem
10. Jahrhundert. So erteilt Konrad I. dem Bischof von
Eichstätt neben dem Markt-, Münz- und Zollrecht die
Erlaubnis «... exigere et in suo episcopatu aliquas
munitiones et firmitates contra paganorum incursus
moliri»[. und in seinem Bistum Befestigungen
gegen die Heiden zu errichten, falls sie es wagen würden,
anzugreifen]. Wie nachdrücklich die Befestigungshoheit
im Gebiete der deutschen Schweiz gehandhabt wurde,
läßt sich für die Zeit des 11. und 12. Jahrhunderts nur
anhand weniger Urkunden und allgemeiner königlicher

Verfügungen abwägen. Einen der ersten Hinweise
erhalten wir bei den Streitigkeiten des Klosters
Allerheiligen in Schaffhausen mit dessen Kastvogt Adalbert
von Mörsberg (etwa 1060/70 bis 1124/25). Der Vogt
hatte sich gegenüber dem Kloster verschiedentlich
Übergriffe zuschulden kommen lassen. Heinrich V.
und Papst Calixtus II. bestätigen in drei Urkunden
von 1111 und 1120 die Rechte der Mönche und nehmen

dabei das Kloster erneut in ihren Schutz. Um die
Gewalttätigkeiten und das Machtstreben des Vogtes
einzudämmen, versuchte man seine unmittelbare
Anwesenheit einzuschränken und verbot ihm aus diesem
Grunde den Bau einer Burg auf klösterlichem Grundbesitz.

«Qui advocatus in possessionibus sepedicti mo-
nasterii nullam potestatem habeat, castellum ali-
quod vel munitionem edificare, neque aliquas
hospitationes indebitas aut precarias seu freda
et reditiones exigere ...»
[Dieser soll als Vogt auf den Besitzungen des
wiederholt erwähnten Klosters keine Macht ha¬

ben, Burgen oder Befestigungen zu errichten,
weder ungebührlich Herberge zu gewähren und
Lehen zu erteilen, noch Bußen und Einkünfte zu
fordern.]

In den Jahren um 1126 spielte sich eine ähnliche
Auseinandersetzung zwischen dem Kloster Rheinau
und dem Grafen Rudolf von Lenzburg ab. Hier legten
sich wieder der Papst und der König ins Mittel. Mit
Erfolg wehrte sich das Kloster gegen die Anmaßungen
der mächtigen Kastvögte und förderte als Gegengewicht

den ihm ergebenen Dienst- oder Landadel.
Nicht König Lothar IL, wie man annehmen könnte,

mahnt den Grafen, vom Bau einer Burg auf dem
Grund und Boden des Klosters abzustehen, sondern
Papst Honorius II. Daraus geht hervor, daß dem König

wohl die Erteilung des Burgenprivilegs zustand,
die Ahndung aber in ebensolchem Maße eine Sache

der Kirche war.
Die dritte Urkunde, welche uns über das

Rechtsgebaren im 12. Jahrhundert Aufschluß gibt, wurde
bereits im 1. Kapitel zitiert und erläutert. Obwohl wir
für die Klärung der Verhältnisse in der Stadt Zürich
im urkundenarmen 11. und 12. Jahrhundert nicht über
die nötigen Unterlagen verfügen, soll doch der Versuch

unternommen werden, auf Grund allgemeiner
Verfügungen und einschlägiger Stadtrechte etwas zur
Erhellung der baurechtlichen Situation beizutragen.
Bereits im 11. Jahrhundert gehen, im Anschluß an die

häufigen Kaiserbesuche, vermehrt alte königliche und
herzogliche Rechte an die Fraumünsterabtei über. In
der Mitte des Jahrhunderts verfügt die Äbtissin über
das bedeutend gewordene Münzrecht. In der zweiten
Hälfte des 12. Jahrhunderts verzeichnete die Abtei
einen weiteren beträchtlichen Machtzuwachs, indem
sie in den Besitz von zusätzlichen Regalien gelangte.
Es ist denkbar, daß auch hier den Übergriffen des

aus Rheinau sattsam bekannten lenzburgischen Vogtes

entgegengewirkt wurde und man das Amt des

Reichsvogtes, wenngleich es erblich zu werden
begann, schwächte. Im Zuge der allgemeinen königlichen
Begünstigung von Bischöfen und Klöstern erlangte die
Abtei ihre bevorzugte Stellung als Gegengewicht zu
den weltlichen Herren. Die gleiche Poütik verfolgte
später auch Friedrich II. mit dem Erlaß von 1220,
«Confoederatio cum principibus ecclesiasticis», und
von 1232, «Statutum in favorem principum». Neben
der Abtei und den Lenzburgern darf der zunehmende
Einfluß der Herzoge von Zähringen nicht unterschätzt
werden. Mit dem Aussterben der Lenzburger wurde
die Reichsvogtei über Zürich von den Zähringern
unmittelbar ausgeübt. Zur Zeit der dreigeteilten
Herrschaft, Zähringer - Lenzburger - Fraumünster,
mochte es höchstens unter dem Einfluß der Zähringer
zu einer wesentlichen Bautätigkeit gekommen sein. Als
Inhaber des Burgregals kommen die Vertreter aller
drei Gruppen in Frage, den Zähringern wäre aber
trotzdem der Vorrang einzuräumen. Die Aufwertung
Zürichs als erweiterter Marktort sicherte ihnen die
Gunst der Bürgerschaft. Indem hauptsächlich klösterliche

Diensüeute mit Verwaltungsaufgaben betraut
wurden, machten sie sich die Abtei und Propstei
geneigt. Dieselben Ritter folgten ihrem Heerbann und
durften sich teilweise des Besitzes von Adelstürmen
erfreuen.

(Fortsetzung in Nr. 3/1967)

Die Clichés auf den Seiten 205 und 206 wurden uns freundlicherweise von der «Neuen Zürcher Zeitung» zur Verfügung
gestellt.

207



Quellen zur Schweizergeschichte: «Chronik der Stadt Zürich»,
ed. J. Dierauer, Basel 1900
«Fontes Rerum Bernensium». Bde. 1-3. Bern 1877-1883

«Die Zürcher Stadtbücher des XIV. und XV. Jahrhunderts»,
ed. H. Zeller-Werdmüller und H. Nabholz, 3 Bde., Leipzig
1899-1906

«Die Steuerbücher von Stadt und Landschaft Zürich des XIV.
und XV. Jahrhunderts», ed. Staatsarchiv Zürich, 4 Bde.,
Zürich 1918-1942

«Quellen zur Zürcher Zunftgeschichte», ed. W. Schnyder und
H. Nabholz. Bd. I, Zürich 1936

«Die Statutenbücher der Propstei St. Felix und Regula zu
Zürich», ed. Dietrich W. H. Schwarz, Zürich 1952

«Der Richtebrief der Burger von Zürich», ed. F. Ott, in
Archiv für Schweizer Gesch., Bd. 5, 1847

«Der Schaffhauser Richtebrief», ed. J. Meyer, Schaffhausen
1857

«Chronik der Stadt und Landschaft Schaffhausen von J. J.
Rüeger», ed. C. A. Bärchthold, 2 Bde., Schaffhausen 1884
bis 1892

«Quellenbuch der Deutschen, Österreichischen und Schweizer
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